Satzung

§ 1    Name des Vereins

1. Der Verein trägt den Namen 

DGB - Senioren Hamburg e.V.

2. Er hat seinen Sitz in Hamburg, 


    Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg 

3. Der Verein ist im Vereinsregister eingetragen. 

§ 2    Vereinszweck

Der Verein setzt sich folgende Ziele: 

1. Vertretung der Interessen älterer Mitbürgerinnen  und

    Mitbürger gegenüber Parlamenten, Regierungen und Institutionen  

2. Förderung kultureller und sportlicher Interessen 

3. Wahrnehmung sozialer Interessen 


4. Förderung der Gemeinschaft durch Zusammenkünfte, 

    Veranstaltungen und Studienfahrten für die Mitglieder, 

    deren Angehörige und Förderer des Vereins 

5. Vorbereitung auf den Ruhestand 

6. Durchführung von Seminaren 

7. Durchführung von Sammelaktionen für gemeinnützige Zwecke 

8. Förderung sinnvoller Freizeitaktivitäten für Kinder 

    aus sozial schwachen Familien 

§ 3   Gemeinnützigkeit

Der Verein hat den Charakter der Gemeinnützigkeit im

Sinne des Abschnitts „Gemeinnützigkeit der Abgabenordnung 1977“.

Der Verein ist selbstlos und verfolgt nicht in erster Linie

eigen wirtschaftliche Zwecke. Die erforderlichen

Geldmittel werden durch Beiträge, freiwillige

Zuwendungen und Spenden aufgebracht.
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Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile oder sonstige

Zuwendungen aus Mitteln des Vereins, der seinerseits kein Mitglied durch

Verwaltungsausgaben begünstigt, die dem Vereinszweck fremd sind

oder unverhältnismäßig hohe Vergütungen von Aufwendungen darstellen.


Bei Anfall eines Vermögens ist dieses zweckgebunden. Es darf damit

nur der in der Satzung dafür vorgeschriebene Zweck verwirklicht werden.

Das Vermögen ist spätestens innerhalb einer Zeitspanne von 10 Jahren

für den oben bezeichneten Zweck zu

verwenden. Etwaige Gewinne dürfen nur für

satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. 

§ 4   Erwerb der Mitgliedschaft 

1.  Mitglied des Vereins kann werden, wer aus Altersgründen oder

 Invalidität aus der beruflichen Tätigkeit ausgeschieden ist und

 einer im Deutschen Gewerkschaftsbund vereinten Gewerkschaft

 angehört.

 Weiterhin kann Mitglied werden:

 die Partnerin bzw. der Partner  eines Mitglieds oder eines

 verstorbenen Mitglieds dieses Vereins.

 Das Gleiche gilt für Mitglieder von DGB-Gewerkschaften.

2. Der Aufnahmeantrag ist schriftlich an den Vorstand zu richten.

3. Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme. 

§ 5   Beiträge
1. Es besteht Beitragspflicht. Der Beitrag ist Bringeschuld  

    und wird in der Regel im Lastschriftverfahren eingezogen.

2. Die Höhe der Beiträge für Vereinsmitglieder und Angehörige

des Förderkreises wird jährlich von der Mitgliederversammlung

für das jeweils folgende Geschäftsjahr beschlossen. 

3. Bei Notlage kann Beitragsfreiheit bzw. -minderung gewährt werden.

    Darüber entscheidet der Vorstand. 

§ 6   Beendigung der Mitgliedschaft

              1. Der Austritt ist durch schriftliche Erklärung jederzeit möglich. 

2. Ein Mitglied kann durch Vorstandsbeschluß aus dem Verein

    ausgeschlossen werden, wenn es gegen die Satzung verstößt.

    Das Mitglied ist vor der Entscheidung zu hören.

    Gegen den Ausschluß ist Einspruch möglich, über den die

    Mitgliederversammlung endgültig entscheidet. Bis dahin ruhen

    alle Rechte des Mitglieds. Der Ausschluß muß begründet und

    dem /der Ausgeschlossenen mitgeteilt werden. 
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3. Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds.

    Sie ist nicht übertragbar oder vererblich.

§ 7   Förderkreis

Einzelpersonen, Organisationen oder sonstige Juristische Personen,

die nicht durch § 4 Ziffer 1 erfaßt sind, können Angehörige des

Förderkreises werden und erhalten damit das Beratungsrecht in der

Mitgliederversammlung. Der ausschließlich als Spende geltende

Beitrag wird nach § 5 Ziffer 2 festgelegt.  

§ 8   Organe des Vereins
1. Organe des Vereins sind:

die Mitgliederversammlung, 

der Vorstand

die Revisionskommission
Voraussetzung für die Übernahme einer Funktion ist die  Mitgliedschaft

nach § 4 Ziffer 1, erster Satz, der Satzung.

2. Die Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich statt.

   Sie hat folgende Aufgaben:

    Bestellung und Abberufung des Vorstandes 

 
    Bestätigung der von den Mitgliedsgewerkschaften und den Ortskartellen

    Bergedorf und Harburg benannten Beisitzer(inne)n

    Entgegennahme des Geschäftsberichts 

    Wahl der Revisorinnen bzw. Revisoren 

    Entgegennahme des Kassenberichts 

 
    Entgegennahme des Revisionsberichts 

    Beschluß über die Entlastung des Vorstandes,

    der Kassiererin bzw. des Kassierers

    Beschluß über die Höhe der Beiträge

    Billigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplans

    Beschluß über Satzungsänderungen

    Beschluß über die Auflösung des Vereins

3. Zur Mitgliederversammlung ist mit einer Frist von mindestens zwei

    Wochen einzuladen. 

4. In der Einladung muß die Tagesordnung angegeben werden.

    Anträge müssen bis zum 31. Januar des jeweiligen Jahres beim

    Vorstand vorliegen.

    Werden Satzungsänderungen beantragt, so müssen die beabsichtigten

    Änderungen genau angegeben werden.
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5. Auf Verlangen von einem Viertel der Mitglieder hat der Vorstand eine

    außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Das Verlangen

    muß unter Angabe von Zweck und Gründen schriftlich an den Vorstand

    gerichtet werden. 

6. Die Mitgliederversammlung wird grundsätzlich vom Vorsitzenden bzw. der

    Vorsitzenden oder einem Stellvertreter bzw. einer Stellvertreterin geleitet. 

7. Die Versammlung ist beschlußfähig, wenn sie satzungsgemäß einberufen

    worden ist.

8. Die Mitgliederversammlung beschließt mit der Mehrheit der 

    abgegebenen Stimmen.

    Für die Abberufung von Vorstandsmitgliedern ist eine Zweidrittel-Mehrheit,

    für Satzungsänderungen eine Dreiviertel-Mehrheit und für die Auflösung des

    Vereins und die Verwendung des Vereinsvermögens eine  Vierfünftel-Mehrheit

    Das verbleibende Vermögen ist einem gemeinnützigen Wohlfahrtsverband

    zuzuführen. 

    Dieser Beschluß wird erst nach der Genehmigung durch das Finanzamt wirksam.

    Satzungsänderungen treten erst nach Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.

9. Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das von zwei

    in der Versammlung anwesenden Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen ist.  

10. Der Vorstand besteht aus:

dem bzw. der Vorsitzenden 

à zwei Stellvertretern bzw. Stellvertreterinnen 

dem Kassierer bzw. der Kassiererin 

dem Schriftführer bzw. der Schriftführerin 

einem weiteren Beisitzer bzw. einer weiteren  

Beisitzerin im geschäftsführenden Vorstand  

mit dem Aufgabenschwerpunkt Reisen und Freizeitgestaltung

je einem Beisitzer bzw. einer Beisitzerin oder dem Stellvertreter

bzw. der Stellvertreterin aus den Ortskartellen Bergedorf und Harburg

sowie je einem Beisitzer bzw. einer Beisitzerin oder dem Stellvertreter

bzw. der Stellvertreterin, die von den Vorständen der Hamburger

DGB-Gewerkschaften im Einvernehmen mit ihren Seniorengruppen

entsandt werden.

     Die weiblichen Mitglieder sollen angemessen vertreten sein. 

11. Die Amtszeit des Vorstands beträgt 2 Jahre, er amtiert bis zur Wahl eines

      neuen Vorstands weiter. Eine Wiederwahl ist zulässig.

      Der/ die Vorsitzende, die beiden Stellvertreter/innen,

      der/die Kassierer/in und der/die Schriftführer/in

      und der /die weitere Beisitzer/in mit dem Aufgabenschwerpunkt Reisen

      und Freizeitgestaltung bilden den gesetzlichen (geschäftsführenden) Vorstand.

     Je zwei von ihnen vertreten den Verein gemeinschaftlich, gerichtlich und

     außergerichtlich. 
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12. Die Revisionskommission besteht aus drei Mitgliedern.

      Kassenrevisionen finden mindestens zweimal jährlich statt.

      Über Durchführung und Ergebnis der Revision ist ein Protokoll anzufertigen,

      das dem Vorstand vor zulegen ist. 

Diese Satzung wurde am 5. April 2001 auf der Mitgliederversammlung beschlossen.

F.d.R. 

